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Eigenerklärung zur Eignung


1. Nachweis über die Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft

(a.) Bieter müssen einen Nachweis über die Anmeldung bei der zuständigen Berufsgenossenschaft vorlegen.
(b.) Im Fall von Bietergemeinschaften ist der Nachweis von jedem Mitglied zu führen.
(c.) Der Nachweis muss im Rahmen des Angebots in elektronischer Form (z. B. als Scan der Originalurkunde oder Datei) vorgelegt werden. § 6b Abs. 1 VOB/A bleibt unberührt.

2. Erklärung über den Umsatz aus mit der zu vergebenden Leistung vergleichbaren Leistungen

(a.) [bookmark: _Hlk193993153][bookmark: _Hlk192002278][bookmark: _Hlk181784807]Bieter müssen eine Erklärung über ihren Netto-Umsatz aus mit der zu vergebenden Leistung (Brandschutz- und Trockenbauarbeiten) vergleichbaren Leistungen für die letzten drei Geschäftsjahre vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung abgeben, sofern entsprechende Angaben verfügbar sind.
(b.) [bookmark: _Hlk193993203]Geschäftsjahre, für die Umsätze angegeben werden, müssen jeweils zeitlich abgelaufen sein. Das laufende Geschäftsjahr zählt nicht dazu. Es ist unerheblich, ob das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht oder ob ein Jahresabschluss vorliegt.
(c.) Die Erklärung ist im Rahmen des Angebotes auf dem Vordruck 03: Eigenerklärung zur Eignung in elektronischer Form vorzulegen. § 6b Abs. 1 S. 2 VOB/A bleibt unberührt.
(d.) Im Fall von Bietergemeinschaften muss jedes Mitglied den Vordruck 03: Eigenerklärung zur Eignung gesondert vorlegen.

	Geschäftsjahr
	Umsatz im Tätigkeitsbereich
des Auftrags

	
	

	
	

	
	



3. Referenzen
[bookmark: _Hlk81256316][bookmark: _Hlk76294173][bookmark: _Hlk95340440]
(a.) [bookmark: _Hlk193993311]Bieter müssen geeignete Referenzen über zuvor ausgeführte Aufträge in Form einer Liste der im Zeitraum vom 05.01.2021 bis zum 04.01.2026 erbrachten wesentlichen Leistungen angeben. Für jede Referenz sind der Erbringungszeitraum sowie der Leistungsempfänger (öffentlicher oder privater Auftraggeber) zu benennen.

Mindestanforderungen:
Nachzuweisen sind mindestens drei geeignete Referenzen des Bieters / der Bietergemeinschaft. Angegebene Referenzen werden nur dann als geeignet anerkannt, wenn sie vergleichbar sind. Dabei bedeutet die Formulierung „vergleichbar“ nicht „gleich“ oder gar „identisch“, sondern, dass die Leistungen im technischen oder organisatorischen Bereich einen gleich hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten.
(b.) Die Referenzangaben sind im Hinblick auf die Erfüllung der Mindestanforderungen aussagekräftig zu erläutern. Ein bloßes „Ja“ oder eine formelhafte Angabe genügt nicht. Es sind alle abgefragten Angaben vollständig in den Vordruck einzutragen. Unvollständige Referenzangaben werden nicht berücksichtigt. Nachforderungen in Bezug auf einzelne oder fehlende Referenzangaben erfolgen nicht.
(c.) Die Referenzangaben sind im Rahmen des Angebots durch Eigenerklärung auf dem Vordruck 03: Eigenerklärung zur Eignung in elektronischer Form vorzulegen. Sofern mehr Referenzen angegeben werden sollen, als der Vordruck Felder vorsieht, kann der Vordruck vervielfältigt werden. § 6b Abs. 1 S. 2 VOB/A bleibt unberührt.
(d.) Im Fall von Bietergemeinschaften muss jedes Mitglied den Vordruck 03: Eigenerklärung zur Eignung gesondert vorlegen. Die KZVWL prüft auf dieser Grundlage, ob die insgesamt angegebenen Referenzen geeignet sind und die Mindestanforderungen erfüllt sind.


	[bookmark: _Hlk76294273][bookmark: _Hlk81256413]Referenznummer 01
	

	Referenzgeber (Referenzkunde)
	

	Vergleichbarkeit

	

	Erbringungszeitraum
	




	Referenznummer 02
	

	Referenzgeber (Referenzkunde)
	

	Vergleichbarkeit

	

	Erbringungszeitraum
	




	Referenznummer 03
	

	Referenzgeber (Referenzkunde)
	

	Vergleichbarkeit

	

	Erbringungszeitraum
	



4. Erklärung über die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl

(a.) [bookmark: _Hlk215765738]Bieter müssen eine Erklärung abgeben, aus der die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte hervorgeht.
(b.) Der Nachweis ist durch Eigenerklärung des Bieters auf dem Vordruck 03 zu erbringen. § 6b Abs. 1 S. 2 VOB/A bleibt unberührt.


	Kalenderjahr
	Durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl

	2022
	

	2023
	

	2024
	




5. Personal mit Sachkunde für Tätigkeiten mit asbesthaltigen Materialien gemäß TRGS 519

(a.) Der Bieter muss über Personal mit Sachkunde für Tätigkeiten mit asbesthaltigen Materialien gemäß TRGS 519 verfügen.
(b.) Mindestbedingung: Es verfügt mindestens ein Mitarbeitender, der im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden soll, über einen gültigen Sachkundenachweis für Tätigkeiten mit asbesthaltigen Materialien gemäß TRGS 519.
(c.) Die KZVWL erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen aus anderen Staaten an. Sofern ein gleichwertiger Nachweis erbracht wird, ist mit dem Nachweis die Gleichwertigkeit zu belegen. Konnte ein Bieter aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die betreffenden Bescheinigungen nicht innerhalb einer angemessenen Frist einholen, so wird die KZVWL auch andere Unterlagen über gleichwertige Sachkunde anerkennen, sofern der Bieter nachweist, dass die vorgehaltenen Kenntnisse den geforderten Sachkundeanforderungen entsprechen.
(d.) Der Sachkundenachweis muss im Rahmen des Angebotes als Scan der Originalurkunde oder Datei vorgelegt werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit hat, soweit erforderlich, auf einer Anlage zum Vordruck 03 zu erfolgen. § 6b Abs. 1 S. 2 VOB/A bleibt unberührt.


	Erforderlich
	Beigefügt (ja / nein)

	Sachkundenachweis TRGS 519
	

	Oder gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen aus anderen Staaten einschließlich Nachweis der Gleichwertigkeit
	




6. [bookmark: _Hlk216102173]Personal mit Sachkunde für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten bei alten Mineralwollen gemäß TRGS 521

(a.) Der Bieter muss über Personal mit Sachkunde für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten bei alten Mineralwollen gemäß TRGS 521 verfügen.
(b.) [bookmark: _Hlk216947567]Mindestanforderung: Es verfügt mindestens ein Mitarbeitender, der im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden soll, über einen gültigen Sachkundenachweis für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten bei alten Mineralwollen gemäß TRGS 521.
(c.) Die KZVWL erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen aus anderen Staaten an. Sofern ein gleichwertiger Nachweis erbracht wird, ist mit dem Nachweis die Gleichwertigkeit zu belegen. Konnte ein Bieter aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die betreffenden Bescheinigungen nicht innerhalb einer angemessenen Frist einholen, so wird die KZVWL auch andere Unterlagen über gleichwertige Sachkunde anerkennen, sofern der Bieter nachweist, dass die vorgehaltenen Kenntnisse den geforderten Sachkundeanforderungen entsprechen.
(d.) Der Sachkundenachweis muss im Rahmen des Angebotes als Scan der Originalurkunde oder Datei vorgelegt werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit hat, soweit erforderlich, auf einer Anlage zum Vordruck 03 zu erfolgen. § 6b Abs. 1 S. 2 VOB/A bleibt unberührt.


	Erforderlich
	Beigefügt (ja / nein)

	Sachkundenachweis TRGS 521
	

	Oder gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen aus anderen Staaten einschließlich Nachweis der Gleichwertigkeit
	




7. [bookmark: _Hlk216104078]Bescheinigung über die berufliche Befähigung als Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliermeister /- in

(a.) [bookmark: _Hlk216104762]Der Bieter muss über Personal verfügen, das die berufliche Befähigung als Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliermeister/ -in aufweist.
(b.) Mindestanforderung: Es verfügt mindestens ein Mitarbeitender, der im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden soll, über die berufliche Befähigung als Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliermeister/ -in.
(c.) Die KZVWL erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen aus anderen Staaten an. Sofern ein gleichwertiger Nachweis erbracht wird, ist mit dem Nachweis die Gleichwertigkeit zu belegen. Konnte ein Bieter aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die betreffenden Bescheinigungen nicht innerhalb einer angemessenen Frist einholen, so wird die KZVWL auch andere Unterlagen über gleichwertige berufliche Befähigungen anerkennen, sofern der Bieter nachweist, dass die vorgeschlagene berufliche Befähigung der geforderten beruflichen Befähigung entspricht.
(d.) Die geforderten Nachweise müssen im Rahmen des Angebotes als Scan der Originalurkunde oder Datei vorgelegt werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit hat, soweit erforderlich, auf einer Anlage zum Vordruck 03 zu erfolgen. § 6b Abs. 1 S. 2 VOB/A bleibt unberührt.



	Erforderlich
	Beigefügt (ja / nein)

	Berufliche Befähigung als Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliermeister/- in
	

	Oder gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen aus anderen Staaten einschließlich Nachweis der Gleichwertigkeit
	




___________________________________________________________________
Firma des Bieters / Mitglieds der Bietergemeinschaft (in Druckbuchstaben)
